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Sachleistungen an politische Parteien, Politiker, Amts -
träger oder anderen politisch exponierte Personen sind 
rechtlich unzulässig und werden vom Unternehmen nicht 
geduldet.

Hinweise können über unser Beschwerdeverfahren ge-
meldet werden
Sollten trotz unserer Präventivmaßnahmen Verstöße zu 
menschenrechtlichen und umweltbezogenen Themen 
auftreten, können diese von Mitarbeitenden, Lieferanten 
und Dritten über unsere Beratungs- und Beschwerde-
stellen oder das Whistleblowersystem von ArcelorMittal 
Bremen einfach und bei Bedarf auch anonym gemeldet 
werden. Das Whistleblowersystem ist in verschiedenen 
Sprachen zugänglich. Die abgegebenen Meldungen 
werden vertraulich und gemäß den datenschutzrecht -
lichen Anforderungen behandelt. Den eingegangenen 
Meldungen wird, soweit glaubhaft, nachgegangen. 
Zudem stellen wir sicher, dass es für Hinweisgebende 
aufgrund ihrer Meldungen nicht zu Benachteiligungen 
kommt.

Im Rahmen unserer externen Kommunikationsmaßnah-
men weisen wir ausdrücklich auf unser Beschwerde-
verfahren und den Umstand hin, dass dieses auch für 
Hinweise auf Verstöße gegen menschenrechts- und um-
weltbezogene P�ichten in der vorgelagerten Lieferket -
te bereitsteht. Die aktuelle Whisteblower-Richtlinie von  
ArcelorMittal Bremen ist hier zur �nden: Link.

Wir überwachen und kontrollieren die Wirksamkeit unse-
rer Maßnahmen
Die Einhaltung der Verp�ichtungen mit Menschenrechts- 
und Umweltbezug wird bei ArcelorMittal Bremen über -
wacht. Hierzu erfolgen regelmäßige Prüfungen durch kon-
zerninterne Instanzen, externe Auditoren sowie Kontrollen 
durch den MRB. Dabei werden auch vor Ort Unterlagen 
und IT-Systeme eingesehen, Mitarbeitende befragt und 
Standortbesichtigungen durchgeführt. In Verdachtsfällen 
werden unverzüglich Maßnahmen zur Untersuchung und 
Aufklärung von möglichen P�ichtverstößen eingeleitet.

Bei Verstößen scha�en wir schnelle Abhilfe
Sollten wir feststellen, dass bei ArcelorMittal Bremen Ver -
letzungen von menschenrechts- oder umweltbezogenen 
P�ichten eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, 
tre�en wir geeignete Maßnahmen zur Beendigung bzw. 
Verhinderung der Verletzungen. Sollte der begründete 
Verdacht bestehen, dass ArcelorMittal Bremen derarti-
ge Verletzungen begeht oder dazu beiträgt, gehen wir 
diesem Verdacht nach und ergreifen, soweit erforderlich, 
geeignete Maßnahmen.

4.2 Zulieferer inkl. Dienstleister und Partner -
�rmen

Die Maßstäbe, die wir in Bezug auf Menschenrechte und 
Umweltbelange bei uns selbst anlegen, sind hoch. Wir 
erwarten die Einhaltung dieser hohen Standards auch 
von unseren Zulieferern, also all jenen, mit denen wir ge-
schäftlich zusammenarbeiten. Unsere diesbezüglichen 
Erwartungen haben wir im Kodex für ein verantwor -

tungsvolles Bescha�ungsmanagement geregelt. Bevor 
wir mit neuen Zulieferern Verträge abschließen, führen 
wir im Rahmen der Lieferantenerstzulassung eine initia-
le Risikobewertung durch. Erhalten wir Kenntnis von Ver-
stößen gegen den Kodex für ein verantwortungsvolles 
Bescha�ungsmanagement, gehen wir dem gemeinsam 
mit dem/der jeweiligen Zulieferer/-in nach. Erhalten wir 
Hinweise darauf oder erlangen wir Kenntnis davon, dass 
in unserer vorgelagerten Wertschöpfungskette gegen 
Menschenrechte oder umweltbezogene P�ichten versto-
ßen wird, versuchen wir zunächst gemeinsam mit dem/
der Zulieferer/-in, die Verletzung zu beenden. Kann der 
Verstoß jedoch nicht innerhalb eines angemessenen Zeit -
rahmens beendet werden, setzen wir die Geschäftsbe-
ziehung für die Dauer der Abhilfemaßnahmen temporär 
aus. In schwerwiegenden Fällen prüfen wir auch den 
endgültigen Abbruch der Geschäftsbeziehung.

Die Auswahl unserer Zulieferer unterliegt ebenfalls stren-
gen Anforderungen im Hinblick auf menschenrechtliche 
und umweltbezogene Belange. Bei der Bescha�ung 
von Rohsto�en, Waren und Dienstleistungen wählen wir 
unsere Partner konsequent danach aus, ob sie die An-
forderungen zur Vermeidung von menschenrechts- und 
umweltbezogenen Risiken erfüllen. Wir bei ArcelorMittal 
Bremen wirken zudem darauf hin, dass unsere unmittel-
baren Zulieferer ihrerseits ihre Zulieferer verp�ichten, ent -
sprechende Menschenrechts- und Umweltstandards zu 
wahren. Hierfür lassen wir uns von unseren Zulieferern 
regelmäßig Nachweise zur Einhaltung der menschen-
rechts- und umweltbezogenen Sorgfaltsp�ichten vorle-
gen.

5. Verbindlichkeit, Umsetzung 
und Reporting
Wir wissen um unsere Verantwortung und möchten unse-
ren Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechtsstan-
dards leisten. Die Grundsatzerklärung ist für alle unsere 
Mitarbeitenden verbindlich. Der Menschenrechtsbeauf -
tragte überprüft die Einhaltung dieser Grundsatzerklä-
rung und berichtet jährlich über die Einhaltung der Liefer -
kettensorgfaltsp�ichten, inklusive ergri�ener Maßnahmen.

6. Kontakt
Bei Fragen zu dieser Grundsatzerklärung wenden Sie sich 
per E-Mail an elke.hehnel@arcelormittal.com
Weitere Informationen zu den Themen Menschenrechte 
und Umweltstandards �nden Sie unter 
bremen.arcelormittal.com/Nachhaltigkeit/.


